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Die Frage, ob das Frauenstimm- und -Wahlrecht in Bun-
desangelegenheiten einzuführen sei, ist deshalb mit ja zu
beantworten

Aus der 1. August-Ansprache von SzzTz^esra/ Dr. in der Saffa:

„Der Bundesrat freut sich darüber; verfolgte er doch selbst mit
seiner vieldiskutierten Botschaft vom 22. Februar 1957 das Ziel, für die
Auseinandersetzungen über die politische Gleichberechtigung der Schwei-
zer Frau eine möglichst sachliche, von Vorurteilen freie Grundlage zu
schaffen. In der Sache selbst zog der Bundesrat aus eingehenden Unter-
suchungen und Ueberlegungen den Schluss: ,Die Unterschiede des Ge-
schlechts können nach den eingetretenen tiefgreifenden Veränderungen
heute auch in der Schweiz nicht mehr als, erheblich genug betrachtet
werden, um den Anschluss der Frau von den politischen Rechten zu
rechtfertigen. Damit wird die Einführung des Frauenstimmrechts in
Bundesangelegenheiten zu einem Gebot der Gerechtigkeit. Die Frage, o&

sei, isi mii i« zw Fe«rai»torfe72.'

Die Bundesversammlung pflichtete in ihrer Mehrheit dieser Auf-
fassung bei, hielt zum mindesten eine Entscheidung für fällig; vor kur-
zem unterbreitete sie ihre Vorlage der stimmberechtigten Bürgerschaft.
Ihrem Entscheid wird in den nächsten Monaten ein interessanter und ohne
Zweifel auch sehr lebhafter Kampf der Meinungen vorausgehen. Es liegt
im Interesse der Sache, dass man hüben und drüben Uebermarchungen
tunlichst vermeidet. So könnten beispielsweise oberflächliche Vergleiche
mit dem Ausland das Bild der tatsächlichen Verhältnisse verzerren und
deshalb ungerecht wirken; die Schweiz ist als unmittelbare Demokratie
mit den drei Stufen von Bund, Kanton und Gemeinde auch in der Aus-
gestaltung ihrer politischen Rechte ein .Sonderfall'. Gewiss werden ver-
mehrte politische Rechte den Frauen auch vermehrte Verantwortung auf-
erlegen; nach unserer festen Ueberzeugung sind die Schweizer Frauen
imstande und gewillt, Seite an Seite mit ihren männlichen Mitbürger ihren
Teil an Verantwortung für das Wohl der Gesamtheit zu tragen

Je mehr unser Staat unter dem Zwang der Dinge sich auseinander-
setzen muss, namentlich mit wirtschaftlichen und technischen Problemen,
desto mehr bedarf er immer wieder der Erneuerung durch geistige und
seelische Kräfte. Es gibt ja nicht nur äussere Feinde der Freiheit; sie
sind uns zur Genüge bekannt. Es gibt auch innere Feinde der Freiheit;
es sind der Eigennutz, die Trägheit des Flerzens, die stumpfe Gleich-
gültigkeit gegenüber dem Mitmenschen. Gegen diese inneren Feinde
der Freiheit gilt es anzukämpfen ohne Unterlass; an dieser Kampffront
gilt täglich und stündlich der .Ernstfall'. Wer möchte nicht die Frau
als tapfere Mitstreiterin in diesem Kampf willkommen heissen?"
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